
 
 
Bericht aus der Sitzung des Gemeinderates vom 13.12.2016 

 

Anpassung der Kindergartenentgelte (Elternbeiträge) für das Kindergartenjahr 

2016/2017 

 

Bei vier Enthaltungen und einer Gegenstimme fasst der Gemeinderat folgenden 

mehrheitlichen Beschluss: 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 gelten die nachfolgenden Elternbeiträge für die städtische 

Kindertagesstätte Goethestraße und den städtischen Kindergarten Kleinvillars: 

 

Elternbeiträge Regelkindergarten Ü3/Am/VÖ im Kindergartenjahr 2016/2017 

für das Kind aus einer Familie mit einem Kind    105,00 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren    80,00 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren    53,00 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren   17,00 € 

 

Elternbeiträge Ganztagesbetreuung Ü3/U3 im Kindergartenjahr 2016/2017 

für das Kind aus einer Familie mit einem Kind    224,00 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren  168,00 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren  113,00 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren   38,00 € 

 

Elternbeiträge Krippenkinder U3/VÖ im Kindergartenjahr 2016/2017 

für das Kind aus einer Familie mit einem Kind    139,00 € 
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren  105,00 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren    71,00 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren   23,00 € 

 

Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt jeweils für 12 Kalendermonate.  

 

 

Diakoniestation Stromberg – Unterstützung für das Haushaltsjahr 2017 

 

Der Gemeinderat der Stadt Knittlingen beschließt einstimmig, die Unterstützung der 

Diakoniestation Stromberg mit einem Zuschuss von 7.850,00 € für das Kalenderjahr 2017. 

Die Verwaltung wird beauftragt, im Haushaltsplan 2017 unter 1.5420.700000 einen Planansatz 

in Höhe von 8.000,00 € einzustellen.  

Der Zuschuss kann erst nach Genehmigung des Haushalts 2017 an die Diakoniestation 

Stromberg ausgezahlt werden. 

 

 

Neubesetzung des Technischen Ausschusses der Stadt Knittlingen 

 

Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis und bestätigt den Wechsel im Technischen 

Ausschuss aufgrund des Nachrückens. 

 

 

 



 
 
Neubesetzung des Sozial- und Kulturausschusses der Stadt Knittlingen 

 

Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis und bestätigt den Wechsel im Technischen 

Ausschuss aufgrund des Nachrückens. 

 

 

Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Grundstücke Flst.-Nrn. 6726, 6727, 6728, 

6729 sowie Teilflächen von Flst.-Nr. 6730 und 6731, nördlich des Friedhofs, Gemarkung 

Knittlingen – Aufstellungsbeschluss 

 

Bei zwei Enthaltungen fasst der Gemeinderat folgenden mehrheitlichen Beschluss: 

Für das Gebiet der Flst.-Nrn. 6726, 6727, 6728, 6729 sowie Teilflächen von Flst.-Nr. 6730 und 

Flst.-Nr. 6731, Gemarkung Knittlingen, wird gem. § 2 BauGB ein Bebauungsplan aufgestellt. 

Er erhält die Bezeichnung „Sporthalle TSV Knittlingen“. 

Der Flächennutzungsplan ist bei der nächsten Änderung für diesen Bereich entsprechend 

anzupassen. 

 

 

Baugesuche – Offenlage 

Diese Punkte gelten, soweit Anträge gestellt sind als beschlossen, wenn kein Mitglied des 

Gemeinderates während der Sitzung widerspricht. 

 

1. Bauvorhaben auf Abbruch einer Garage und Neubau einer Garage mit 

Nebenraum, Flst. 3999/1, Schillerstraße 32 in 75438 Knittlingen / Antrag auf 

Befreiung 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

Dem Bauvorhaben auf Abbruch einer Garage und Neubau einer Garage mit 

Nebenraum auf Flst. 3999/1, Schillerstraße 32 in 75438 Knittlingen wird zugestimmt. 

Die Befreiung zur Errichtung der Garage und des Nebenraumes außerhalb der 

rückwärtigen Baulinie wird erteilt. 

 

2. Bauvorhaben auf Umbau und Modernisierung eines Einfamilienhauses zu einem 

Zweifamilienhaus mit 3 Garagen und Nebenanlagen auf Flst. 143, Lüßstraße 35 

in 75438 Knittlingen 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

Dem Bauvorhaben auf Umbau und Modernisierung eines Einfamilienhauses zu 

einem Zweifamilienhaus mit 3 Garagen und Nebenanlagen auf Flst. 143, Lüßstraße 

35 in 75438 Knittlingen wird zugestimmt. Weiter wird als Angrenzer der Flst. 146 und 

150 dem Bauvorhaben zugestimmt.  

 

 

 

 

 



 
 

3. Bauvorhaben auf Neubau eines Wohnhauses mit Carport auf Flst. 5459, 

Milanstraße 1 in 75438 Knittlingen OT Freudenstein-Hohenklingen / Antrag auf 

Befreiung 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

Dem Bauvorhaben auf Neubau eines Wohnhauses mit Carport auf Flst. 5459, 

Milanstraße 1 in 75438 Knittlingen OT Freudenstein-Hohenklingen wird zugestimmt. 

Die Befreiung zur Errichtung des Carports teilweise außerhalb des Baufensters wird 

erteilt und der Ausnahme für die Errichtung mit Flachdach mit der Maßgabe der 

Begrünung zugestimmt. Ferner ist das flach geneigte Pultdach des Wohnhauses zu 

begrünen. 

 

4. Bauvorhaben auf Errichtung einer Trainingshalle für Vereinssport mit 

Nebenräumen auf den Flst.-Nrn. 6726, 6727, 6728 und 6729 (Lage: Beim 

Kirchhof), Friedenstraße in 75438 Knittlingen 

 

Bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme fasst der Gemeinderat folgenden 

mehrheitlichen Beschluss: 

Dem Bauvorhaben des TSV Knittlingen auf Errichtung einer Trainingshalle für 

Vereinssport mit Nebenräumen auf den Flst.-Nrn. 6726, 6727, 6728 und 6729 (Lage: 

Beim Kirchhof), Friedenstraße in 75438 Knittlingen, wird zugestimmt. 

Die für das Bauvorhaben erforderlichen Stellplätze können auf dem benachbarten 

öffentlichen Parkplatz nachgewiesen werden; die Stadt Knittlingen übernimmt hierfür 

die erforderliche Baulast. 

 

 

Neuregelung des Umsatzsteuergesetzes - Ausübung der Option für die 

Jagdgenossenschaft 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Optionsrecht nach § 27 Abs. 22 UStG gegenüber dem 

Finanzamt auch im Namen der Jagdgenossenschaft bis zum 31.12.2016 auszuüben. 

 

 

Bewirtschaftungsplan 2017 für den forstwirtschaftlichen Betrieb der Stadt Knittlingen 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

Dem vom Landratsamt Enzkreis - Holzverkaufsstelle vorgelegten Bewirtschaftungsplan 2017 

für den forstwirtschaftlichen Betrieb der Stadt Knittlingen wird zugestimmt. 

 

 


